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Antrag auf Verkehrsberuhigung in der Straße Grothar 
 
Sachverhalt: 
Anwohner der Straße Grothar haben an die Gemeinde den Antrag zur Verkehrsbe-
ruhigung der Straße gestellt. Beantragt wurde die Einführung einer gesamten Tempo 
30-Zone in der Straße Grothar sowie eine Ausweisung des Heidreger Rings als auch 
der kleinen Stichstraße als kompletten verkehrsberuhigten Bereich. Als Grund nen-
nen die Antragsteller u.a. das der Schulweg durch die Straße Grothar führt und in 
den nächsten Jahren viele Kinder schulpflichtig werden. Der Gehweg entlang des 
Grothars sei sehr schmal und bedarf zusätzlich einer Verbreiterung.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die beantragten Maßnahmen kann die Gemeinde nicht eigenständig umsetzen, son-
dern muss diese beim Straßenverkehrsamt des Kreises Pinneberg beantragen. 
Eine Vorabanfrage hat ergeben, dass schon die Voraussetzungen für eine Tempo 
30-Zone im Grothar nicht gegeben sind, weil die Fahrbahn breit genug ausgebaut ist 
um Begegnungsverkehr PKW/PKW zu ermöglichen. Der Gehweg ist ebenfalls breit 
ausgebaut. Sofern er nicht beschildert ist, dürfen die Radfahrer (außer Kinder unter 8 
bzw. 10 Jahren) auf der Straße fahren.  
Polizeilich liegen keine Erkenntnisse vor, die eine Reduzierung der Geschwindigkeit 
notwendig machen. Es gab dort keine Unfälle oder andere Auffälligkeiten. Insofern 
würde nach § 45 Abs. 9 der StVO, sofern keine entsprechende Begründung nach der 
StVO geliefert wird, ein Antrag abgelehnt. Die entsprechenden Voraussetzungen lie-
gen einfach nicht vor.  
Der Verkehrsberuhigte Bereich in der Straße Heidreger Ring kann nicht erweitert 
werden, weil er eigentlich so schon nicht die Voraussetzungen erfüllt. 
 
 
 
Finanzierung: 



entfällt  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 

a) Der Bauausschuss beschließt, dass ein Antrag auf Einrichtung einer Tempo 
30- Zone in der Straße Grothar beim Kreis gestellt wird. 

 
b) Der Bauausschuss lehnt den Antrag der Anwohner ab, da ein entsprechender 

Antrag beim Kreis keine Aussicht auf Erfolg hätte.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Weinberg 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag der Anwohner  
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